
Einwohnergemeinde Krauchthal 
 
 

Protokoll 
 
 
der Gemeindeversammlung vom Dienstag, 13. Juni 2017, 20.00 Uhr im Ortszentrum Rüedismatt, 
Krauchthal 
 
 
 
 
Vorsitz Graber Armin, Versammlungsleiter 

Protokoll Bösch Andreas, Verwaltungsleiter 

Mitglieder Gemeinderat Lauber Beat, Gemeindepräsident und Ressortleiter Präsidiales, 
Krauchthal 
Brühlmann Ralph, Vize-Gemeindepräsident und Ressortleiter Finan-
zen, Krauchthal 
Haldner Doris, Ressortleiterin Tiefbau und Umwelt, Hettiswil 
Iseli Markus, Ressortleiter Hochbau und Planung, Hettiswil 
Mellenberger Franziska, Ressortleiterin Bildung, Hettiswil 
Nydegger Hans, Ressortleiter Soziales, Hettiswil 
Schweizer Ursula, Ressortleiterin öffentliche Sicherheit, Krauchthal 

Verwaltung Reichen Annelie, Verwaltungsleiter-Stellvertreterin 
Aegerter Peter, Abteilungsleiter Bauverwaltung 
Burchianti Cassandra, Verwaltungsangestellte Gemeindeschreiberei 
Buri Brigitte, Verwaltungsangestellte Finanzverwaltung 
Hofer Markus, Finanzverwalter 
Kunz Selina, Auszubildende 
Steiner Claudia, Verwaltungsangestellte Bauverwaltung 
Wehrlin Sandra, Verwaltungsangestellte Finanzverwaltung 

 

Stimmregisterabschluss 1'810 in Gemeindeangelegenheiten Stimmberechtigte um 20.00 Uhr 
Teilnehmer 45 oder 2.48 % 

Presse - 

Gäste - 

Einberufung 11. Mai 2017 im Anzeiger Burgdorf 

Botschaft zu Handen von sämtlichen Haushalte 

Versammlungsschluss 21.25 Uhr 
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Der Versammlungsleiter eröffnet die Versammlung und begrüsst die Anwesenden Personen. Er 
bedankt sich für das Interesse an der heute zur Verhandlung anstehenden Geschäfte.  
 
In der neuen Legislatur ist es heute das erste Mal, dass sich der neu zusammengesetzte Ge-
meinderat an einer Gemeindeversammlung präsentiert. Der Versammlungsleiter stellt die einzel-
nen Mitglieder sowie deren Ressorts kurz vor und wünscht ihnen eine sehr konstruktive Zusam-
menarbeit im Gemeinderat. Er wünscht ihm, dass er die anstehenden Aufgaben in der laufenden 
Legislatur mit Umsicht und Weitsicht lösen können. 
 

Einleitungsverhandlungen 

 
Beschwerderecht und Rügepflicht 
Der Versammlungsleiter informiert über das grundsätzliche Beschwerderecht nach 
Art. 67a Abs. 2 VRPG: 
2 In Abstimmungssachen ist die Beschwerde innert 30 Tagen nach der Abstimmung zu erheben. 
Für die Anfechtung von Vorbereitungshandlungen (Abs. 3) beträgt die Frist zehn Tage. 
 
Sowie die Rügepflicht nach Art. 11 des Reglements über Abstimmungen und Wahlen der Ein-
wohnergemeinde Krauchthal: 
1 Stellt eine stimmberechtigte Person eine Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvor-
schriften fest, hat sie die versammlungsleitende Person unverzüglich darauf aufmerksam zu ma-
chen und den Mangel zu rügen. 
2 Wer die sofortige Beanstandung von Zuständigkeits- und Verfahrensfehlern unterlässt, obwohl 
die rechtzeitige Rüge des Mangels nach den Umständen zumutbar gewesen wäre, verliert das 
Beschwerderecht. 
 
Audioaufzeichnung 
Zur besseren Nachvollziehbarkeit bei der Protokollerstellung wird von der gesamten Versamm-
lung eine Audioaufzeichnung erstellt. Die Aufzeichnung wird nach Fertigstellung des Protokolls 
gelöscht. Gemäss Art. 10 des Informationsgesetzes des Kantons Bern (BSG 107.1) entscheidet 
die Versammlung über die Zulässigkeit von Bild- und Tonaufzeichnungen. Zudem kann jede 
stimmberechtigte Person, bevor sie sich zu Wort meldet, verlangen, dass ihre Äusserungen und 
Stimmabgaben nicht aufgezeichnet werden. 
Der Versammlungsleiter fragt an, ob jetzt gegen die Aufzeichnung Einwände erhoben werden. 
Aus der Versammlung werden keine Einwände gegen die Audioaufzeichnung erhoben. 
 
Feststellung der Stimmberechtigung und Wahl der Stimmenzähler 
Gemäss Art. 3 des Reglements über Abstimmungen und Wahlen der Einwohnergemeinde 
Krauchthal steht das Stimmrecht jeder Person zu, die in kantonalen Angelegenheiten stimmbe-
rechtigt ist und seit drei Monaten in der Gemeinde wohnt. 
 
An der heutigen Versammlung wurden die Besucher zum ersten Mal aufgefordert, vorgängig mit 
Unterschrift zu bestätigen, ob sie in Gemeindeangelegenheiten Stimmberechtigt sind oder nicht. 
Somit können die Anzahl Stimmberechtigten besser verifiziert werden und es kann grossmehr-
heitlich ausgeschlossen werden, dass sich nicht stimmberechtigte Personen an den Diskussio-
nen und Abstimmungen beteiligen. Nicht stimmberechtigte Personen nehmen an einem separa-
ten Tisch Platz. 
 
In Zukunft soll die Funktion der Stimmenzähler durch Vertreter aus der Verwaltung ausgeübt 
werden, damit eine gewisse Kontinuität gewährleistet ist. Der Versammlungsleiter schlägt fol-
gende Personen als Stimmenzähler vor: 
 

 Reichen Annelie, Verwaltungsleiter Stellvertreterin 

 Steiner Claudia, Verwaltungsangestellte Bauverwaltung 
 
Der Vorschlag wird nicht vermehrt und der Versammlungsleiter erklärt die ernannten Stimmen-
zähler als gewählt. Er bedankt sich für die bevorstehende Arbeit. 
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Anwesende Personen, die über kein Stimmrecht verfügen: 

 Bösch Andreas, Verwaltungsleiter 

 Reichen Annelie, Verwaltungsleiter-Stellvertreterin 

 Aegerter Peter, Abteilungsleiter Bauverwaltung 

 Burchianti Cassandra, Verwaltungsangestellte 

 Hofer Markus, Finanzverwalter 

 Kunz Selina, Auszubildende Gemeindeverwaltung Krauchthal 

 Steiner Claudia, Verwaltungsangestellte 
 
Im Weiteren werden keine nicht Stimmberechtigten Personen festgestellt. 
 
Einberufung 
Die heutige Gemeindeversammlung wurde gemäss Art. 7 des Reglements über Abstimmungen 
und Wahlen der Einwohnergemeinde Krauchthal fristgereicht im amtlichen Anzeiger Burgdorf 
vom 11. Mai 2017 publiziert. Zudem wurde die Botschaft fristgerecht zu Handen von allen Haus-
haltungen zugestellt. 
 

Traktanden 
 

1. Protokoll 
Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2016 
Genehmigung 

 

2. Jahresrechnung 
Jahresrechnung 2016 
Genehmigung 

 

3. Verschiedenes und Umfrage 
 
In Bezug auf die Traktandenliste werden keine Ordnungsanträge gestellt. Die vorliegende Trak-
tandenliste wird in der publizierten Form verhandelt. 
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Geschäfte 
 
 

 
1 1.321 Protokoll 

Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2016 
Genehmigung 

 

 
Das Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2016 ist durch den Ge-
meinderat an seiner Sitzung vom 16. Dezember 2016 geprüft worden. Es gilt im Sinne von Arti-
kel 24 Absatz 2 des Reglements über Abstimmungen und Wahlen der Einwohnergemeinde 
Krauchthal als stillschweigend genehmigt, sofern kein Stimmbürger eine Korrektur verlangt. 
 
Der Versammlungsleiter stellt fest, dass keine Korrektur gewünscht wird. 
 
Beschluss: 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2016 wird stillschweigend geneh-
migt. 
 
 
 

 
2  Jahresrechnung 
 Jahresrechnung 2016 
 Genehmigung 
 

 
Referent: Brühlmann Ralph, Gemeinderat Ressortleiter Finanzen 
 
Erläuterungen der Jahresrechnung 2016 
• Auswirkungen von HRM2 
• Übersicht 
• Details der Jahresrechnung 

• ER 
• SF 
• IR 
• Nachkredite 
• Bilanz 

• Zusammenfassung 
• Antrag an die Gemeindeversammlung 
 
Ein Blick in die Zukunft erfolgt anlässlich der Gemeindeversammlung vom Dezember 2017 im 
Zusammenhang mit dem Budget 2018. 
 
Auswirkungen von HRM2 auf die Jahresrechnung 
Die Erstellung der Jahresrechnung war unter dem neuen Rechnungslegungsmodell mit einem 
grossen Zeitaufwand verbunden. Brühlmann Ralph verdankt die Arbeit des Finanzverwalters mit 
seinem Team. Der Jahresbericht zeigt sich unter den neuen Vorgaben in einem neuen Kleid. 
 
HRM2 bringt eine Menge an kleineren Änderungen mit, die hier kurz erläutert werden sollen. Das 
neue Rechnungslegungsmodell hat das Ziel, die Gemeinderechnungen vergleichbarer zu ma-
chen und an der Privatwirtschaft anzupassen. Im Detail bedeutet dies, dass u.a. das Finanzver-
mögen neu nach dem aktuellen Wert und nicht nach dem Buchwert bewertet wird. Das Verwal-
tungsvermögen hingegen wird nicht neu bewertet. Hier wurde der Bestand per  
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31. Dezember 2015 zusammengefasst und gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 
1. Dezember 2015 nun während der Dauer von 16 Jahren linear abgeschrieben wird. 
Dieser Abschreibungsbedarf stellt eine gewisse Grundlast dar, welche die Handlungsfreiheit für 
Neuinvestitionen stark beeinflussen. 
 
Eine weitere Änderung ist die Einführung der finanzpolitischen Reserve. Wenn eine Gemeinde 
einen positiven Rechnungsabschluss ausweist und die Nettoinvestitionen grösser sind als die 
Abschreibungen, ist sie verpflichtet, zusätzliche Abschreibungen vorzunehmen. In Krauchthal 
handelt es sich nicht um einen dramatischen Faktor. 
 
Die Neubewertungsreserve betrifft die Neubewertung des Finanzvermögens. Der Bestand wurde 
entsprechend verbucht und steht für schlechtere Zeiten als Reserve zur Verfügung. In grösseren 
Gemeinden haben die Änderungen mit HRM2 zum Teil erhebliche Auswirkungen. Für Krauchthal 
sind diese überschaubar. 
 
Übersicht 

 
 
Der allgemeine Haushalt weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 103‘007.52 aus. Budgetiert war 
ein Aufwand-/Ertragsüberschuss von Fr. 0.00. 
 
Auch in den Spezialfinanzierungen konnte fast überall ein besserer Abschluss erzielt werden als 
geplant. In der Wasserversorgung ist das Ergebnis 50 % besser als budgetiert. In der Abwasser-
entsorgung deutlich mehr. Ein minimaler Wermutstropfen ist das Ergebnis in der Spezialfinanzie-
rung Abfall, wo der Aufwandüberschuss knapp über dem Budget 2016 liegt. Die Spezialfinanzie-
rung konnte sogar um 800 % besser abschliessen. Dies schafft Luft für spätere Jahre und Zeiten. 
Wie die Werte zustande gekommen sind, wird in der Folge erläutert. 
 
Bilanzüberschuss (ehemals Eigenkapital) 
Per 31. Dezember 2016 beträgt der Bestand etwas mehr als Fr. 1.4 Mio.. Über den Zeitraum der 
Jahre 2011 bis 2016 kann von einem gleichbleibenden Bestand gesprochen werden. Die Beurtei-
lung des Wertes erfolgt am Schluss. Es kann jedoch vorweggenommen werden, dass nun nicht 
gleich von einem hohen Investitionspotential oder von Steuersenkung gesprochen werden kann. 
Bei dieser Zahl handelt es sich „nur“ um einen Wert in einem komplexen Gebilde. 
 
Einkommensteuern natürliche Personen 
Ein sehr wichtiger Faktor für die Gemeinde, welcher die Attraktivität der Gemeinde beeinflusst, 
sin die Einkommenssteuern der natürlichen Personen.  
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Die Einwohnerzahlen sind grundsätzlich gleichbleibend. Die Einnahmen kontinuierlich steigend. 
 
FILAG-Erträge 
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FILAG Aufwände 

 
 
Details der Jahresrechnung: Erfolgsrechnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In dieser Grössenordnung kann bei ei-
ner Abweichung von 6 % von einer 
Punktlandung gesprochen werden. 

Das Budget ging von einem Mehrauf-
wand aus. Effektiv konnten dann aber 
mehr Einnahmen verbucht werden.  
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Beträge sind relativ hoch, da das Bil-
dungswesen grundsätzlich als Investi-
tion für die Zukunft betrachtet werden 
muss. Auch hier sind die Abweichun-
gen im Verhältnis zur Höhe der Auf-
wendungen bzw. Erträge gering, so-
dass von einer sehr guten Planung 
gesprochen werden kann. 

Der Aufwand ist deutlich höher ausge-
fallen als geplant. Aufgrund der 
Summe, ist diese Funktion wenig rele-
vant für die Jahresrechnung. Der un-
geplante Ersatz von Spielplatz-Gerä-
ten prägte das vorliegende Ergebnis. 

Auch hier ist der Einfluss auf die Jah-
resrechnung aufgrund des tiefen Be-
trages nicht relevant. 

Auf nationaler Ebene ist dies sicher 
ein laufend steigender Kostenblock. 
Wie die Gemeinde direkt betroffen ist, 
ist aktuell noch unklar. 
Der Minderaufwand von 1 % hat wie-
derum zum erwirtschafteten Ertrags-
überschuss beigetragen. 
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Obwohl unvorhergesehene Fahrzeug-
reparaturen angefallen sind, musste 
das Budget nicht vollständig ausge-
schöpft werden. Der leichte Winter hat 
sicher dazu beigetragen. 

Auch hier ist das Ergebnis aufgrund 
Minderaufwendungen besser ausge-
fallen als budgetiert. Zudem profitier-
ten wir davon, dass die Prämie für die 
Einsatzkostenversicherung ein weite-
res Jahr nicht eingefordert wurde. 

Primär wurde mit Erträgen gerechnet. 
Leider wurden wir aber von verschie-
denen Mehraufwendungen über-
rascht, was fast zu einem ausgegli-
chenen Ergebnis geführt hat. 

Auch in diesem Fall konnten mehr Er-
träge vereinnahmt werden als geplant. 
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Details der Jahresrechnung: Spezialfinanzierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Details der Jahresrechnung: Investitionsrechnung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Details der Jahresrechnung: Nachkredite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die SF Feuerwehr konnte höhere Ein-
nahmen durch die Wehrdienstabga-
ben erzielt und Verkäufe getätigt wer-
den konnten. 
 

Details können in der Jahresrechnung 
nachvollzogen werden. Herauszuhe-
ben sind aber die nicht geplanten Ab-
schreibungen zur Gebäudezu-
standsanalyse in der Funktion 0 und 
der Abschreibungsbedarf in der Funk-
tion 1 für ein neues Feuerwehrfahr-
zeug. 

Die Höhe der Nachkredite ist mit der 
Jahresrechnung 2015 vergleichbar. 
Der neue Kontenplan unter HRM2 hat 
verschiedene Umbuchungen mit sich 
gebracht. Diese sind zwar erfolgs-
neutral, gelten aber formell trotzdem 
als Nachkredite. 
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Die Darstellung zeigt die Nachkredite, gruppiert nach deren Höhe. Hervorgehoben werden die 
drei höchsten. Es zeigt sich, dass diese nicht wirklich beeinflusst werden konnten. 
 
Details der Jahresrechnung: Bilanz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hervorzuheben sind die tieferen flüs-
sigen Mittel, was mit einem Schul-
denabbau zu begründen ist. 
 
Durch die getätigten Investitionen ha-
ben sich dementsprechend auch die 
Sachanlagen des Verwaltungsvermö-
gens erhöht. 

Die langfristigen Verbindlichkeiten 
konnten reduziert werden. 
 
Zudem sind neue Positionen aufgrund 
von HRM2 aufgeführt. 
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Zusammenfassung: Kennzahlen zur Qualitätsbewertung 
 

 
 
Da dies der erste Rechnungsabschluss unter HRM2 ist, gibt es noch keine Vorgaben für die 
Kennzahlen. Es handelt sich dabei nur um Empfehlungen.  
 
Hervorzuheben ist der Selbstfinanzierungsanteil und der Bilanzüberschussquotient. Der Selbstfi-
nanzierungsanteil zeigt auf, welche Investitionen mit dem eigenen Erfolg finanziert werden kön-
nen. Die Finanzierung der Investitionen wird in Zukunft ein wichtiges Diskussionsthema und wird 
sicher auch zu Zielkonflikten führen.  
Der Bilanzüberschussquotient zeigt das Eigenkapital im Vergleich zu den Steuereinnahmen. 
Diese Kennzahl zeigt, dass das vorhandene Eigenkapital als Polster für schlechtere Zeiten zur 
Verfügung stehen muss. Eine Priorisierung der Investitionen wird sehr wichtig sein um einen ge-
sunden Finanzhaushalt für die Zukunft zu erhalten. 
 
Diskussion: 
 
Keine Wortmeldungen. Die Diskussion wird geschlossen. 

ANTRAG AN DIE EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 

Der Gemeinderat hat die vorliegende Jahresrechnung mit allen Bestandteilen mit Beschluss vom 
24. März 2017 genehmigt und beantragt der Gemeindeversammlung folgenden 

Beschluss: 
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2016 mit einem Ertragsüberschuss Gesamthaushalt von 

CHF 207‘459.06, davon 
- Ertragsüberschuss Steuerhaushalt  CHF 103‘007.52 
- Ertragsüberschuss Feuerwehr  CHF 49‘091.95 
- Ertragsüberschuss Wasserversorgung  CHF 36‘778.23 
- Ertragsüberschuss Abwasserentsorgung  CHF 31‘324.50 
- Aufwandüberschuss Kehrichtentsorgung - CHF 12‘743.14 
Ertragsüberschuss Gesamthaushalt  CHF 207‘459.06 

2. Kenntnisnahme der gebundenen und in der Kompetenz des Gemeinderates liegenden Nach-
kredite von CHF 728‘747.01. 
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Abstimmung: 
 
Der Versammlungsleiter informiert über das Abstimmungsverfahren. 
 
Ja 44 
Nein 0 
Enthaltungen 1 
 

Beschluss: 
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2016 mit einem Ertragsüberschuss Gesamthaushalt von 

CHF 207‘459.06, davon 
- Ertragsüberschuss Steuerhaushalt  CHF 103‘007.52 
- Ertragsüberschuss Feuerwehr  CHF 49‘091.95 
- Ertragsüberschuss Wasserversorgung  CHF 36‘778.23 
- Ertragsüberschuss Abwasserentsorgung  CHF 31‘324.50 
- Aufwandüberschuss Kehrichtentsorgung - CHF 12‘743.14 
Ertragsüberschuss Gesamthaushalt  CHF 207‘459.06 

2. Kenntnisnahme der gebundenen und in der Kompetenz des Gemeinderates liegenden Nach-
kredite von CHF 728‘747.01. 

 
 
 

 
3  Verschiedenes und Umfrage 
 

 
Information zur Schulreorganisation Oberstufe Krauchthal 
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 31. Mai 2016 wurde darüber informiert, dass die Zu-
sammenarbeit mit Hindelbank weiterverfolgt wird. Geplant ist eine Aufgabenübertragung im Sitz-
gemeindemodell inkl. Integration und besondere Massnahmen (IBEM). Da der Austritt von 
Krauchthal aus dem Oberstufenschulverband Hindelbank bereits per 31. Dezember 2016 erfolgte 
und die neue Regelung mit der Gemeinde Hindelbank erst per 1. Januar 2018 greift, musste ein 
Übergangsvertrag bis zum 31. Dezember 2017 analog dem bisherigen Reglement abgeschlos-
sen werden. Aktuell wird das neue Vertragswerk bereinigt. 
Das benötigte Aufgabenübertragungsreglement untersteht dem fakultativen Referendum. Sollte 
das Referendum ergriffen werden, ist die Behandlung für die Gemeindeversammlung vom 
5. September 2017 geplant. Aufgrund der neuen wiederkehrenden Ausgaben (Höhe bleibt grund-
sätzlich gleich aber die Rechnungsstellung erfolgt neu durch die Einwohnergemeinde Hindelbank 
und nicht mehr durch den Gemeindeverband). Dieser Kreditbeschluss fällt in die Kompetenz der 
Gemeindeversammlung und wird am 5. September 2017 vorgelegt. Die Aufwendungen an den 
Oberstufenschulverband Hindelbank entfallen somit 31. Dezember 2017. Nach den Abschlussar-
beiten wird der Verband per 31. Juli 2018 offiziell aufgelöst. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass 
eine beständige Lösung gefunden werden konnte. Obwohl ursprünglich eine andere Lösung an-
gestrebt wurde, ist dies nun ein gutes Resultat für unsere Schülerinnen und Schüler. 
 
Information zur Zufahrt Ortszentrum Rüedismatt 
Anlässlich der letzten Gemeindeversammlung wurde angeregt, die Zufahrt vom Schulhauspark-
platz zur Rüedismatt zu asphaltieren und die Betonblöcke vor dem Eingang zu entfernen. Das 
Anliegen wurde geprüft und es wurde festgestellt, dass der Aufwand unverhältnismässig hoch ist. 
Es besteht bereits eine Zufahrt von Seite Hauptstrasse. Zudem könnte sowieso nicht mehr als 
ein Fahrzeug für das Be- und Entladen parkiert werden. Die Erweiterung der Zufahrt hätte An-
passung des Bachdurchlasses und eine Verbreiterung des Weges zur Folge. Die Betonblöcke 
stehen als unverwüstliche Sitzgelegenheiten zur Verfügung und sind im übertragenen Sinne als 
Hochsprungmatten anzusehen. 
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Erich Beck zum Thema Erhöhung Eigenmietwerte per 2015 
Die Erhöhung der Eigenmietwerte hat Auswirkungen auf die Einkommenssteuern der Gemeinde. 
Der Basiswert wurde von 76 % auf 82 % erhöht. Im Hinblick auf das Budget 2018 wäre es inte-
ressant, welche Mehrerträge auf diese Erhöhung zurückzuführen sind.  
Daniel Ebener informiert darüber, dass an der Gemeindeversammlung vom Dezember 2015 
kommuniziert wurde, dass der Kanton die Hochrechnung für jede Gemeinde vorgenommen hat 
und im Budget berücksichtigt wurde. 
 
 
 
3326 Krauchthal, 5. September 2017 
 
 
EINWOHNERGEMEINDE KRAUCHTHAL 
 
 
Sig. Sig. 
Armin Graber Andreas Bösch 
Versammlungsleiter Verwaltungsleiter 
 
 
 

Prüfung Protokoll 
 
 
3326 Krauchthal, 21. August 2017 
 
 
GEMEINDERAT KRAUCHTHAL 
 
 
Sig. Sig. 
Beat Lauber Andreas Bösch 
Präsident Verwaltungsleiter 
 


